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der Umsetzungsmatrix vom 12. März 2013, die von der Regierung Sudans und der Regie-
rung Südsudans in Addis Abeba unter der Ägide der Hochrangigen 





S/RES/2386 (2017)  
 

17-20316 4/10 
 

Streitigkeit über den Rat des Gebiets Abyei beilegen und umgehend die Verwaltung des 
Gebiets Abyei und den Polizeidienst von Abyei einrichten müssen, 

 betonend, dass beide Länder und Volksgruppen viel zu gewinnen haben, wenn sie 
Zurückhaltung üben und den Weg des Dialogs einschlagen, anstatt auf Gewalt oder Provo-
kationen zurückzugreifen, 

 in Würdigung der den Parteien von der Hochrangigen Umsetzungsgruppe der Afri-
kanischen Union, der Zwischenstaatlichen Behörde für Entwicklung, der Demokratischen 
Bundesrepublik Äthiopien, dem Sondergesandten des Generalsekretärs für Sudan und 
Südsudan und der UNISFA auch weiterhin geleisteten Hilfe, 

 ferner in Würdigung 
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4) das Ad-hoc-Komitee für das „14 Meilen“-Gebiet wieder zu aktivieren, 

5) die Operationalisierung der vier Standorte der Teams des Gemeinsamen Me-
chanismus zur Verifikation und Überwachung der Grenze zu erleichtern und 

6) mindestens zwei Treffen des Gemeinsamen Mechanismus für politische und 
Sicherheitsfragen einzuberufen, um diese Fragen zu bereinigen; 

 10. fordert nachdrücklich erneute Anstrengungen, die Mittellinie der sicheren 
entmilitarisierten Grenzzone am Boden eindeutig festzulegen, und erklärt erneut, dass die 
Mittellinie der sicheren entmilitarisierten Grenzzone dem derzeitigen oder künftigen 
Rechtsstatus der Grenze, den laufenden Verhandlungen über die umstrittenen und bean-
spruchten Gebiete und der Markierung der Grenzen in keiner Weise vorgreift; 

 11. unterstreicht, dass das in Ziffer 3 der Resolution 1990 (2011) festgelegte Man-
dat der UNISFA zum Schutz von Zivilpersonen auch die Ergreifung der notwendigen 
Maßnahmen umfasst, um Zivilpersonen zu schützen, die unmittelbar von körperlicher Ge-
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 22. bekundet seine Absicht, das Mandat der UNISFA auch weiterhin nach Bedarf 
im Hinblick auf eine mögliche Umgliederung der Truppe zu überprüfen, je nachdem, in-
wieweit Sudan und Südsudan den in Resolution 2046 (2012) getroffenen Beschlüssen und 
ihren in den Abkommen vom 20. Juni, 29. Juni und 30. Juli 2011 und vom 27. September 
2012 aufgeführten Verpflichtungen nachkommen, namentlich alle Kräfte aus der sicheren 
entmilitarisierten Grenzzone abzuziehen, den Gemeinsamen Mechanismus zur Verifika-
tion und Überwachung der Grenze sowie die Ad-hoc-Komitees zur vollen operativen Ein-
satzfähigkeit zu führen und die vollständige Entmilitarisierung des Gebiets Abyei abzu-
schließen; 

 23. fordert alle Mitgliedstaaten, insbesondere Sudan und Südsudan, auf, sicherzu-
stellen, dass das gesamte Personal sowie die Ausrüstung, Verpflegung, Versorgungs- und 
sonstigen Güter, einschließlich Fahrzeugen, Luftfahrzeugen und Ersatzteilen, die für den 
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